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Rechts spre chunks or сап о und. staatliche Einrich
tungen sein, für deren Folgen der Staat gegen
über dem verletzten Staat (Objekt) einzustehen 
hat (völkerrechtliche Verantwortlichkeit).
Unter den veränderten Lagebedingungen wachsen 
aktuell und perspektivisch die Aufgaben des I-IfS 
zur vorbeugenden Verhinderung, Aufdeckung und 
Bekämpfung von völkerrechtswidrigen Eiranischungs- 
handlvmgen, einschließlich der rechtzeitigen 
Aufklärung der gegnerischen Pläne, Absichten 
und Maßnahmen.
Hohe Qualitätsanforderungen sind an die exakte 
Dokumentierung unumstößlicher und vor allem 
außenpolitisch verwertbarer Fakten und Beweise 
für Einmischungshandlungen zu stellen. Das ist 
eine entscheidende Grundlage für ihre offensive 
Zurückweisung und Bekämpfung mit politischen, 
politisch-diplomatischen, rechtlichen und poli
tisch-operativen Offensivmaßnahmen zur wirkungs
vollen Unterstützung der Innen-, Außen- und 
Sicherheitspolitik der Partei- und Staatsführung 
der DDR.

Einreisebeschränkung, -sperre, -verkehr
—► Verkehr, grenzüberschreit< .ider

Einsatz, operativer
—► Sicherungseinsatz, operativer

Einsatz- und Entwicklungskonzeption
—*- Inoffizieller Mitarbeiter

Einsatzstab, operativer
—► Operativer Einsatzstab

Einschätzung
—► Angehörige des MfS 
—► Inoffizieller Mitarbeiter


